
Neue Berufsordnung
Die Kammerversammlung der Säch-
sischen Landesärztekammer hat eine 
Änderung der Berufsordnung be -
schlossen (nachzulesen in den Amtli-
chen Bekanntmachungen im „Ärzte-
blatt Sachsen“, Heft 12/2011, S. 635 
ff.). Die Novelle ist nach deren 
Genehmigung durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz am 1. Januar 
2012 in Kraft getreten und soll an 
dieser Stelle vorgestellt werden.
Zunächst wurde eine behutsame 
Neustrukturierung und Straffung 
vorgenommen. Die Grundsätze kor-
rekter ärztlicher Berufsausübung, die 
beispielsweise bisher in Kapitel C 
enthalten waren, finden sich nun-
mehr in den Behandlungsgrundsät-
zen und Verhaltensregeln im Para-
grafenteil, dort § 7. Damit soll ver-
deutlicht werden, dass diese Regeln 
nicht nur unverbindliche Vorschläge, 
sondern verbindliche satzungsrecht-
liche Vorgaben für das tägliche Mit-
einander zwischen Ärzten und Pa -
tienten darstellen. Die Normen zur 
Wahrung der ärztlichen Unabhängig-
keit bei der Zusammenarbeit mit 
Dritten und Sponsoringregeln wur-
den systematisch geordnet und zu -
sammengefasst. 

Die Generalklausel in § 2 Abs. 2, 
wonach der Arzt zur gewissenhaften 
Berufsausübung verpflichtet ist und 
dem ihm im Zusammenhang mit sei-
nem Beruf entgegengebrachten Ver-
trauen zu entsprechen hat, wird 
ergänzt durch eine Regel, die das 
Selbstverständnis der Berufsaus-
übung betrifft. „Er hat dabei sein 
ärztliches Handeln am Wohl der Pa -
tienten auszurichten. Insbesondere 
darf er nicht das Interesse Dritter 
über das Wohl der Patienten stellen“. 
Dass der Arzt auch sein eigenes Inte-
resse nicht über das Wohl der Patien-
ten stellen darf, hatte zu großen Dis-
kussionen während des 114. Deut-
schen Ärztetages 2011 in Kiel ge -
führt und wurde letztlich gestrichen. 
Die gestrichene Passage wurde als 
unvereinbar mit Fällen der Selbstge-
fährdung des Arztes in Ausübung 
seines Berufes erachtet. Zur gewis-
senhaften Berufsausübung wird be -

rufsrechtlich zukünftig auch die not-
wendige fachliche Qualifikation und 
die Beachtung des anerkannten 
Standes der medizinischen Erkennt-
nisse gezählt. 
In § 7 finden sich nunmehr die 
Behandlungsgrundsätze und Verhal-
tensregeln, welche die Interaktion 
mit Vor-, Mit- und Weiterbehandlern, 
Krankenhäusern und Patienten be -
treffen. Auch das Fernbehandlungs-
verbot und die hiervon zu trennen-
den telemedizinischen Leistungen 
werden geregelt. Nach § 7 Abs. 4 
Satz 2 ist auch bei telemedizinischen 
Verfahren zu gewährleisten, dass ein 
Arzt den Patienten unmittelbar be -
handelt. Eine Regelung, die mit 
Sicherheit zukünftig eine größere 
Rolle als bisher spielen wird.  
Die in § 8 enthaltene Aufklärungs-
pflicht des Arztes vor der Behand-
lung wurde umfassend erweitert und 
an den aktuellen Stand in Literatur 
und Rechtsprechung angepasst. So 
regelt § 8 Satz 3 nunmehr, dass die 
Aufklärung des Patienten, insbeson-
dere vor operativen Eingriffen, We -
sen, Bedeutung und Tragweite der 
Behandlung einschließlich Behand-
lungsalternativen und die mit ihr ver-
bundenen Risiken in verständlicher 
und angemessener Weise zu ver-
deutlichen hat. „Insbesondere vor 
diagnostischen oder operativen Ein-
griffen ist, soweit möglich, eine aus-
reichende Bedenkzeit vor der weite-
ren Behandlung zu gewährleisten. Je 
weniger eine Maßnahme medizi-
nisch geboten oder je größer ihre 
Tragweite ist, umso ausführlicher 
und eindrücklicher ist der Patient 

über erreichbare Ergebnisse und Risi-
ken aufzuklären“. Die neue Fassung 
trägt der hohen Bedeutung ärztlicher 
Aufklärung, insbesondere vor Eingrif-
fen und Behandlungen ohne medizi-
nische Indikation (Schönheitsoperati-
onen), umfassend Rechnung.
Zu Fragen des Honorars und zu Ver-
gütungsabsprachen enthält der neue 
§ 12 Abs. 4 nunmehr in Ergänzung 
zur Aufklärung nach § 8 ausdrück-
lich die Verpflichtung zur wirtschaft-
lichen Aufklärung. „Vor dem Erbrin-
gen von Leistungen, deren Kosten 
erkennbar nicht von einer Kranken-
versicherung oder von einem ande-
ren Kostenträger erstattet werden, 
muss der Arzt den  Patienten schrift-
lich über die Höhe des nach der GOÄ 
zu berechnenden voraussichtlichen 
Honorars sowie darüber informieren, 
dass ein Anspruch auf Übernahme 
der Kosten durch eine Krankenversi-
cherung oder einen anderen Kosten-
träger nicht gegeben oder nicht 
sicher ist“. 

Bereits zu Beginn des Jahres wurden 
die „Grundsätze der Bundesärzte-
kammer zur ärztlichen Sterbebeglei-
tung“ überarbeitet (www.baek.de). 
Eine klarstellende und dem straf-
rechtlichen Haftungsregime entspre-
chende Formulierung in der Berufs-
ordnung wurde bereits kurz nach 
Erscheinen der genannten Grund-
sätze gefordert. Die beabsichtigte 
neue Regelung des § 16 der (Mus-
ter-)Berufsordnung, Beistand für den 
Sterbenden, war im Vorfeld des 114. 
Deutschen Ärztetages im Fokus der 
Medien und Fachverbände. Unter 
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anderem wurde die Mitwirkung des 
Arztes bei der Selbsttötung als 

„keine ärztliche Aufgabe“ deklariert. 
Die Neufassung, wie sie jetzt auch in 
§ 16 unserer Berufsordnung enthal-
ten ist, trägt der gesetzlichen Rege-
lung der Patientenverfügung in  
§ 1901a des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB), aber auch der strafrecht-
lichen Dimension ärztlicher Ent-
scheidungen und Handlungen bei 
Sterbenden und Sterbenwollenden, 
Rechnung. „Der Arzt hat Sterbenden 
unter Wahrung ihrer Würde und 
unter Achtung ihres Willens beizu-
stehen. Es ist ihm verboten, Patien-
ten auf deren Verlangen zu töten. Er 
darf keine Hilfe zur Selbsttötung leis-
ten“. 

Es wird klargestellt, dass die Tötung 
auf Verlangen und die aktive Sterbe-
hilfe nicht nur strafrechtlich, sondern 
auch standesrechtlich unzulässig ist. 
Die Mitwirkung an der Selbsttötung 
bleibt für Ärzte unzulässig. Solange 
die Straflosigkeit der Unterstützung 
eines frei verantwortlichen Suizids 
(durch Tun oder Unterlassen eines 
Arztes) nicht zweifelsfrei rechtlich 
geklärt ist, ist gerade diese Regelung 
wichtig. Der Vorwurf verschiedener 
Verbände, diese Regelung gehe am 
gesellschaftlichen Diskurs und den 
veränderten Wertvorstellungen der 
Menschen in Europa im 21. Jahrhun-
dert vorbei, mag seine Berechtigung 
im demokratischen Verfassungsstaat 
haben. Die Forderungen nach all zu 
liberaler Handhabung berücksichti-
gen jedoch die strafrechtliche Di -
mension und die Folgen für die Ärzte 
und das pflegerische Personal nur 
unzureichend. Mit der neuen Rege-
lung wird nicht die ohnehin straflose 
Sterbebegleitung oder der gerecht-
fertigte Behandlungsabbruch (durch 
Tun oder Unterlassen) für berufs-
rechtlich unzulässig erklärt. Die Neu-
regelungen des Patientenverfügungs-
gesetzes in den §§ 1901a ff. BGB 
und das Urteil des BGH vom 
25.06.2010 (Az.: 2 StR 454/09) 
haben hier Klarheit geschaffen und 
die vielfach beklagte Unsicherheit 
weitestgehend ausgeräumt.
Die Regeln zu den Kooperations-
möglichkeiten enthalten nunmehr in 
§ 18 Abs. 2a eine Definition der Be -

rufsausübungsgemeinschaft. „Eine 
Berufsausübungsgemeinschaft ist ein 
Zusammenschluss von Ärzten unter-
einander, mit Ärztegesellschaften 
oder mit ärztlich geleiteten Medizini-
schen Versorgungszentren, die den 
Vorgaben des § 23a Abs. 1, Buch-
stabe a, b und d entsprechen, oder 
dieser untereinander zur gemeinsa-
men Berufsausübung. Eine gemein-
same Berufsausübung setzt die auf 
Dauer angelegte berufliche Zusam-
menarbeit selbstständiger, freiberuf-
lich tätiger Gesellschafter voraus. 
Erforderlich ist, dass sich die Gesell-
schafter in einem schriftlichen Ge -
sellschaftsvertrag gegenseitig ver-
pflichten, die Erreichung eines ge -
meinsamen Zweckes in der durch 
den Vertrag bestimmten Weise zu 
fördern und insbesondere die verein-
barten Beiträge zu leisten. Erforder-
lich ist weiterhin regelmäßig eine 
Teilnahme aller Gesellschafter der 
Berufsausübungsgemeinschaft an 
deren unternehmerischem Risiko, an 
unternehmerischen Entscheidungen 
und an dem gemeinschaftlich erwirt-
schafteten Gewinn.“ Bei mehreren 
Praxissitzen muss zukünftig nicht 
mehr mindestens ein Mitglied der 
Berufsausübungsgemeinschaft am 
jeweiligen Praxissitz verantwortlich 
hauptberuflich tätig sein. Vielmehr 
soll nach § 18 Abs. 3 die Sicherstel-
lung einer ausreichenden Patienten-
versorgung am jeweiligen Praxissitz 
genügen.
Die ärztliche Unabhängigkeit bei der 
Zusammenarbeit mit Dritten (Ab -
schnitt IV. 4.) erfährt eine Stärkung 
durch deutlich restriktivere Regelun-
gen. Die Berufsordnung streicht nun-
mehr deutlicher ihre wichtige (auf-
sichts-)rechtliche und ethische Steu-
erungsfunktion im Standesrecht her-
aus. 
Die ärztliche Unabhängigkeit sieht 
mit § 30 eine eigene Generalklausel 
vor. In allen vertraglichen und sonsti-
gen beruflichen Beziehungen zu 
Dritten sind Ärzte verpflichtet, ihre 
ärztliche Unabhängigkeit für die 
Behandlung der Patienten zu wah-
ren. In § 32 werden verschärfte 
Regeln zur Annahme von Zuwen-
dungen aufgenommen. Eine Gering-
fügigkeitsklausel hinsichtlich eines 
Geschenks oder eines Vorteils gibt es 

nicht mehr. Dafür ist die Annahme 
von Geschenken und anderen Vor-
teilen und die daraus resultierende 
Beeinflussung der Unabhängigkeit 
ärztlicher Entscheidungen dann nicht 
berufswidrig, wenn diese Beeinflus-
sung einer wirtschaftlichen Behand-
lungs- oder Verordnungsweise auf 
sozialrechtlicher Grundlage dient 
und der Arzt die Möglichkeit hat, 
aus medizinischen Gründen eine 
andere als die mit finanziellen Anrei-
zen verbundene Entscheidung zu 
treffen.
Die Annahme von geldwerten Vor-
teilen in angemessener Höhe ist 
auch zulässig, sofern sie ausschließ-
lich für berufsbezogene Fortbildung 
verwendet wird. Dieser Vorteil ist 
unangemessen, wenn er über die 
notwendigen Reisekosten und Ta -
gungsgebühren hinaus geht. „Die 
Annahme von Beiträgen Dritter zur 
Durchführung von Veranstaltungen 
(Sponsoring) hat angemessen zu sein 
und sich auf das wissenschaftliche 
Programm zu beschränken. Das 
Sponsoring, dessen Bedingungen 
und Umfang sind bei der Ankündi-
gung und Durchführung der Veran-
staltung offen zu legen“. Ein Ände-
rungsantrag während des 114. Deut-
schen Ärztetages begehrte die Strei-
chung der Möglichkeit, Vorteile zum 
Zwecke des berufsbezogenen Fort-
bildungssponsorings anzunehmen. 
Diese Sichtweise konnte sich jedoch 
(noch?) nicht durchsetzen, der An -
trag wurde abgelehnt.

Auch die Werbevorschriften wurden 
überarbeitet. So wurde in § 27 die 
Unzulässigkeit von Werbung für 
eigene oder fremde gewerbliche 
Tätigkeiten oder Produkte in Zusam-
menhang mit der ärztlichen Tätigkeit 
aufgenommen. Die Auslagen in 
mancher Arztpraxis dürften damit 
der Vergangenheit angehören. Die in 
der Außendarstellung angegebenen 
Tätigkeitsschwerpunkte müssen jetzt 
ausdrücklich auch als solche gekenn-
zeichnet werden. Der veraltete und 
juristisch überholte § 28 zur Eintra-
gung von Ärzten in Verzeichnisse 
wurde aufgehoben.
Die Grundsätze der kollegialen 
Zusammenarbeit in § 29 wurden in 
Bezug auf die Beteiligungsvergütung 
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angepasst. Den herangezogenen 
ärztlichen Mitarbeitern steht auch 
dann eine angemessene Beteiligung 
an der Vergütung zu, wenn dem 
Chefarzt oder leitenden Arzt kein Pri-
vatliquidationsrecht, sondern ande  re 
Formen der Abrechnung eigener 
Leistungen eingeräumt wurden. Die 
Sächsische Landesärztekammer hat 

auf Grundlage des Sächsischen Heil-
berufekammergesetzes die Pflicht 
zur Wahrnehmung der Berufsauf-
sicht über ihre Mitglieder. Im Rah-
men dieser Berufsaufsicht hat die 
Kammer unterschiedliche Ermitt-
lungsmöglichkeiten und kann mit 
einer Vielzahl von Aufsichtsmaßnah-
men auf Verstöße reagieren. 

Die Berufsordnung ist auf der 
 Homepage der Sächsischen Landes-
ärztekammer www.slaek.de unter 

„Rechtsgrundlagen“ eingestellt und 
kann bei der Rechtsabteilung auch in 
Papierform bestellt werden. Lesen 
lohnt sich.

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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Buchrezension

Praktische Geriatrie, Band 1: 
„Alter und Gedächtnisstörungen“
Peter Landendörfer, 
ISBN 978-3-87409-480-1
64 Seiten, 12,50 EUR

Sehr lesenswert, weil praktisch orien-
tiert. In dem Heft „Praxishilfen, Prak-
tische Geriatrie“ schreibt ein sehr 
erfahrener Hausarzt zu dem Thema 
der Diagnostik, Behandlung und 
Betreuung von Patienten mit Ge -
dächtnisstörungen. Es bietet einen 
ausgezeichneten Überblick über das 
Erkennen und die Diagnostik sowie 
die sich anschließende Therapie von 
Gedächtnisstörungen. Das Wissen 
wird kompakt und sehr praxisorien-
tiert zusammengefasst. In seinem 
Eingangskapitel betont der Autor 
den Stellenwert der ersten Sätze und 
bietet dem Leser eine Reihe von Fall-
beispielen, die eindrücklich erklären, 
was er mit seinem Anliegen meint. Er 
erklärt im weiteren Text, dass Ge -
dächtnisstörungen für ihn immer 
solange verfolgt werden müssen, bis 
geklärt ist, ob eine Demenz vorliegt 
oder nicht. Bei der Fremdbeurtei-
lungsskala der Seite 13 hat sich ein 
Versehen im Druck eingeschlichen, 
das dem Autor erst nach Veröffent-
lichung auffallen konnte: bei der 
Abb. 3 handelt es sich um die in  
der Validierung be  findlichen Skala 
DemRisc (Eva Amanatidis et al., 
DemRisc – Ein Screeningfragebogen 
für kognitive Störungen zur Anwen-
dung beim Hausarzt P-020, DGPPN 
Kongress, 2010).

Für Neurologen und Psychiater 
gehört die zerebrale Bildgebung mit-
tels cCT oder CMRT immer zur obli-
gaten Erstdiagnostik (siehe S3-Leitli-

nien Demenz der DGPPN 2009). Der 
Autor sieht das nicht in jedem Fall so 
und weist auf klinische Kriterien hin, 
die eine Bildgebung auch für ihn als 
Hausarzt obligat machen.
Die Auswahl der Skalen und Testver-
fahren ist ausgezeichnet und die 
Empfehlungen für den Umgang mit 
den Patienten während der Testung 
unterstreicht die Kenntnis des Autors 
darüber, wie schwer es ist, diese Ver-
fahren in der laufenden hausärztli-
chen Praxis anzuwenden und die 
Erhebung durchzuführen. Zur De -
menzdiagnostik und Behandlung 
gehört für den Autor eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit im Interesse 
der bestmöglichen Betreuung des 
Patienten und seiner „Pflegefamilie“.
Der Autor legt sich couragiert zum 
Thema Fahrtauglichkeit fest und 
kommt seiner Aufgabe, eine Pra-
xishilfe für seine Kollegen zu verfas-
sen, auch hier wieder vorbildlich 
nach. Bei der Veröffentlichung des 
Heftes war die sehr empfehlens-
werte Seite des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, www.wegweiser-demenz.de, 
noch nicht freigeschaltet, sodass 
diese Adresse nicht aufgeführt wer-
den konnte. Es handelt sich um ein 
sehr empfehlenswertes Heft und es 
öffnet auch anderen Therapeuten 
einen praxisnahen und exzellenten 
Zugang zum Thema Demenz.

Prof. Dr. med. Vjera Holthoff, Dresden 
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